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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 19.09.1956

Norm

ABGB §1097

Rechtssatz

Durch die vertragliche Abänderung der gesetzlichen Regelung des § 1097 ABGB wird das Recht des Bestandnehmers

auf Wegnahme der Aufwendungen nicht berührt. Hiezu bedarf es einer zusätzlichen Vereinbarung, daß die

Aufwendungen nach Beendigung des Bestandverhältnisses in das Eigentum der Klägerin übergehen

(Auslagenfensterscheiben).
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